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'~ 'DER' NIEDERllSTERREICHISCH~N LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION j /~ 
, und 16-19 Uhr 1I IV' 

1b14 Wien, Herrengasse 11-13 I Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr I/LI ~rJ/~~ 

\r~ Amt der NIederösterreichischen Landesregler ng, 1014 

An das ozi?~ 
Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 
1010 Wien 

~AD-VD-6403/1 
Beilagen 

-' Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug 

IV-50.972/2-1/85 

Betrifft 

Bearbeiter (0222) 635711 Durchwahl 

Dr. Staudigl 2094 2 6. i.~L W85 

Entwurf eines Bundesgesetz$s, mit dem das Bangseuchengesetz geän
dert wird; Stellungnahme ' 

I 

Die NÖ Landesregierung bee~rt sich zum Entwurf eines Bundesge-

setzes, mit dem das Bangse~chengesetz geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Die mit der Novelle beabsichtigte Erhöhung der Ausmerzentschädi

gung von S 2.250,-- auf S 2.850,-- bzw. der Zuschläge von 

S 750,-- auf S 950,-- wird durchaus positiv vermerkt. Trotz 

diese~ Erhöhung wird aber 4er Schaden, der den Landwirten durch 

die Abgabe von teuren Milc~kühen als Schlachtvieh entsteht, noch 

immer nicht abgedeckt. Die!NÖ Landesregierung beehrt sich daher 
, . 

eine über den vorliegenden Entwurf hinausgehende Anhebung der Aus-

merzentschädigung und der Zuschläge anzuregen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser StellUnjlnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d,w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-6403/1 

1. An das Präsidium des Nationalrat~s (25-fach) 
2. an alle vom Lande NiederHsterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 
,. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 
der 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 

• 
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